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L55302 Geländefahrzeuge Motorschlitten Kärnten

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

NatSchG Krnt 1986 §57 Abs1;

VStG §5;

Rechtssatz

Anders als im Strafverfahren geht es beim Wiederherstellungsauftrag gemäß § 57 Krnt NatSchG 1986 nicht darum, ob

die Vornahme einer Anschüttung auf dem Grundstück dem Verp=ichteten subjektiv vorzuwerfen ist, sondern allein um

den objektiven Tatbestand.
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